
Forschung & Lehre: Sind Sie insgesamt
mit der Novelle des WissZeitVG zufrie-
den oder eher unzufrieden?

Karlsruher Institut für Technologie
(KIT): Mit der Novelle des WissZeitVG
wurden Aspekte wie etwa die Dauer und
Anzahl von befristeten Arbeitsverträgen
aufgegriffen, die zu dem Zeitpunkt auch
in den Universitäten und Wissenschafts-
ministerien der Länder diskutiert wur-
den, auf die mit Maßnahmen reagiert
wurde und die daher insgesamt sinnvoll
waren. So haben die Universitäten in
Baden-Württemberg etwa
Selbstverpflichtungen für gute
Arbeit beschlossen, die diese
Fragen aufgreifen. Gerade aber
weil hier bereits auf der Ar-
beitsebene Maßnahmen ergrif-
fen wurden, stellt sich die Frage nach der
Sinnhaftigkeit einer Regelung in einem
Gesetz. So kommt es bei der Koppelung
von arbeitsrechtlichen Aspekten an sol-
che der akademischen Weiterqualifizie-
rung, z.B. in Gestalt der Promotion, zu
einer Verquickung von arbeits- und öf-
fentlich-rechtlichen Ebenen, und es be-
steht die Gefahr der verstärkten Justitia-
bilität von akademischer Qualifizierung.

Max-Planck-Gesellschaft (MPG): Bei der
Novelle wurden erfreulicherweise viele
unserer Argumente berücksichtigt. We-
der Mindestvertragslaufzeiten noch Be-
treuungsvereinbarungen wurden vorge-
schrieben, die Verantwortung für ange-
messene Befristungszeiten soll bei den

Wissenschaftsorganisationen liegen. Al-
lerdings hätten wir uns gewünscht, dass
auch weiterhin nichtwissenschaftliches
Personal, das im Rahmen von Drittmit-
telprojekten tätig ist, auf der Basis des
WissZeitVG beschäftigt werden kann.

Deutscher Hochschulverband (DHV):
Der Zweck der Novelle, unangemessene
Kurzzeitbefristungen zu verhindern und
dafür zu sorgen, dass die Dauer der je-
weiligen Befristung dem Qualifikations-
ziel entspricht, ist grundsätzlich sehr zu
begrüßen. Probleme gibt es jedoch bei

der praktischen Umsetzung, da der Ge-
setzgeber den Hochschulen und For-
schungseinrichtungen selbst überlassen
hat zu definieren, welche Befristungs-
dauer für Qualifikationen angemessen
ist. Dies hat zur Folge, dass die Praxis an
den Hochschulen extrem unterschiedlich
ist. Bei atypischen Sachverhalten ist die
Tendenz zu verzeichnen, eher nicht ein-
zustellen oder weiter zu beschäftigen als
ein Risiko einzugehen.

F&L: Wie schätzen Sie das neue gesetzli-
che Erfordernis, dass die konkrete Be-
fristungsdauer eines Vertrages nach dem
WissZeitVG der angestrebten Qualifika-
tion angemessen sein muss, im Hinblick
auf seine Umsetzbarkeit ein?

KIT: Es war schon immer eine der wich-
tigsten Aufgaben der Universitäten,
nach einem Master- oder Diplomab-
schluss eine weitere Qualifizierung des
wissenschaftlichen Nachwuchses zu ge-
währleisten. Diese Aufgabe wurde und
wird von den Universitäten sehr ernst
genommen und verantwortungsvoll aus-
gefüllt. Die Koppelung dieser weiteren
Qualifikation an arbeitsrechtliche Aspek-
te ist aber insoweit problematisch, als die
Universitäten einen großen Teil dieser
Qualifikationsstellen durch befristete
Drittmittel bereitstellen und finanzieren
müssen und die Drittmittelfinanzierun-
gen eben nicht zeitlich in einem Zusam-
menhang zur Qualifizierung des wissen-
schaftlichen Mitarbeiters stehen.

MPG: Ziel des Gesetzes ist es, die durch
das Wissenschaftszeitvertragsgesetz er-
möglichten Befristungen im Sinne eines

verantwortungsvollen Perso-
nalmanagements einzusetzen.
Die Max-Planck-Gesellschaft
setzt dies in Leitlinien für die
Förderung ihres wissenschaft-
lichen Nachwuchses um, die

in enger Zusammenarbeit zwischen Wis-
senschaft und Verwaltung erarbeitet,
durchgeführt und weiterentwickelt wer-
den.

DHV: Es ist erforderlich, dass die Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen
hierzu klare Grundsätze entwickeln. Zu
beachten ist dabei, dass der Gesetzgeber
in der Begründung des neuen Wiss-
ZeitVG nicht nur Promotion und Habili-
tation als Qualifikationszweck benannt
hat. Auch eine sonstige Weiterqualifizie-
rung ist möglich, ob in einem Projekt, für
eine Tätigkeit im Wissenschaftsmanage-
ment oder sogar für die berufliche Tätig-
keit außerhalb der Hochschule. Insbe-
sondere sollte bei der Aufstellung der ei-
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Verantwortung für
 angemessene Befristung
Fragen zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz

Für die befristete Beschäftigung des wissenschaftlichen und
künstlerischen Personals an staatlichen Hochschulen (mit Ausnahme von Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrern) sowie des Personals an Forschungs -
einrichtungen gilt seit April 2007 das Wissenschaftszeitvertragsgesetz
 (WissZeitVG). Aufgrund überbordender Befristungen wurden die Vorschriften
zum 17. März 2016 geändert. Welche Erfahrungen haben Wissenschaftsorganisa-
tionen und Universitäten bislang damit gemacht? 

»Probleme gibt es bei der praktischen
Umsetzung.«



genen Richtlinien oder Grundsätze das
Ziel des Gesetzgebers nicht aus den Au-
gen gelassen werden, die befristungs-
rechtliche Situation des wissenschaftli-
chen Nachwuchses zu verbessern.

F&L: In welchen Fallgruppen ist bisher
das Erfordernis der Angemessenheit der
konkreten Befristungsdauer des Vertrags
nur mit Mühe zu begründen gewesen?

KIT: Natürlich ist eine derartige Befris-
tungsdauer zu begründen. Dies stellt
aber einen beachtlichen Begründungs-
und Verwaltungsaufwand vor allem für
die Wissenschaftler und Wissenschaftle-
rinnen dar. Dies gilt besonders dann,
wenn eine weitere Qualifikation etwa in
Gestalt einer Promotion vorgesehen und
arbeitsrechtlich als Befristungsgrund ge-
wählt wurde, letztendlich aber doch die
Dauer des Arbeitsverhältnisses von einer
Drittmittelfinanzierung abhängt. Der be-
sondere Aufwand ergibt sich dadurch,
dass wegen der möglichen gerichtlichen
Überprüfung eine große Akku-
ratesse zu gewährleisten ist. Jed-
wede administrative Arbeit der
Wissenschaftler und Wissen-
schaftlerinnen verringert die
Zeit für Forschung, Lehre und
Innovation.

MPG: Besondere Fallgruppen haben sich
in der Max-Planck-Gesellschaft noch
nicht herauskristallisiert.

DHV: Vor allem bei atypischen Sachver-
halten außerhalb der klassischen Pro-
motion und Habilitation hat der DHV
entsprechende Rückmeldungen erhal-
ten. Dies gilt z.B. bei kumulativer Habi-
litation, aber auch bei einer erforderli-
chen Verlängerung für einen kurzen
Zeitraum, um eine Qualifikationsarbeit
erfolgreich abschließen zu können. 

F&L: Wie schätzen Sie die Auswirkun-
gen der neuen gesetzlichen Anforderung
im Rahmen der Drittmittelbefristung
ein, wonach die konkrete Befristungs-
dauer während eines Drittmittelprojekts
der Länge des Projekts entsprechen
soll?

KIT: Dieser Aspekt war im KIT Gegen-
stand einer Beschwerde einer Mitarbei-
terin. Dies hat zu Tage treten lassen,
dass in vielen Fällen die Gewährung der
Drittmittel selbst nur kurze Zeiträume
umfasste und daher zu kurzfristigen Ar-
beitsverträgen geführt hat. Insgesamt
haben die Universitäten selbst ein Inte-

resse, durch längerfristige Verträge wis-
senschaftlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern Klarheit und Sicherheit zu
geben und vor allem auch sie zu halten.
So ist die starke Drittmittelfinanzierung
der Universitäten einerseits ein Kriteri-
um für Erfolg und Qualität der Einrich-
tung, arbeitsrechtlich bringt dies ande-
rerseits auch ein massives Problem mit
sich, das sich auf die arbeitsrechtlichen
Befristungen auswirkt.

MPG: Diese grundsätzliche Anforderung
wurde von der Max-Planck-Gesellschaft
schon vor dem Inkrafttreten der Novelle
anerkannt, sie sollte zu Gunsten mög-
lichst langer Vertragslaufzeiten umsetz-
bar sein.

DHV: Grundsätzlich ist dies in vielen
Konstellationen gut umsetzbar, zumal
die Gesetzesbegründung bei längeren
Projekten auch von der Zulässigkeit ei-
ner Befristung nach Projektabschnitten
ausgeht. Gerade in atypischen Konstel-

lationen, z.B. bei Promotionen im Rah-
men von Drittmittelprojekten, bei der
Einstellung von Personal zur Vorberei-
tung eines Drittmittelantrags oder bei
Überbrückungen zwischen zwei Projek-
ten wird jedoch ein hoher Begründungs-
aufwand gefordert und oft eher restrik-
tiv vorgegangen.

F&L: Welche Erfahrungen haben Sie da-
mit gemacht, dass das nichtwissen-
schaftliche Personal nach der Neurege-
lung nicht mehr aufgrund des Tatbe-
stands der Drittmittelbefristung nach
dem WissZeitVG befristet werden
kann?

KIT: Die Streichung dieses Befristungs-
grundes wirkt sich insbesondere negativ
bei Drittmittelprojekten aus, die system-
immanent auf Verlängerung angelegt
sind, wie etwa Sonderforschungsberei-
che. Deshalb stehen hier die Universitä-
ten auch bei den Clusteranträgen im
Rahmen der Exzellenzstrategie vor He-
rausforderungen, denn das Teilzeit- und
Befristungsgesetz bietet hier keine adä-
quate Alternative. Hier zeigt sich eine
Inkonsequenz der Politik: Zum einen
wird sinnvollerweise befristet und in
kompetitiven Verfahren Finanzierungen

für Universitäten bereitgestellt, aber zu-
gleich werden arbeitsrechtliche Befris-
tungsmöglichkeiten reduziert. Hervorzu-
heben ist hier, dass ein nach den bisheri-
gen Regelungen des WissZeitVG befris-
teter Vertrag, zumindest im KIT, in der
Regel die Möglichkeit geboten hat, an
anderer Stelle im KIT einen Dauerar-
beitsvertrag abschließen zu können.

MPG: Diese Regelung haben wir bereits
vor der Novelle kritisch bewertet, da sie
den Gleichklang zwischen den Arbeits-
verträgen aller Projektbeschäftigten stört,
ein Beispiel: In einem für sechs Jahre be-
willigten Drittmittelprojekt soll das Ar-
beitsverhältnis der Wissenschaftlerin für
die gesamte Dauer, also für sechs Jahre,
befristet werden, der Arbeitsvertrag ihres
biologisch-technischen Assistenten darf
jedoch seit der Novelle tariflich nur für
maximal fünf Jahre abgeschlossen wer-
den. Hinzu kommt, dass die arbeits-
rechtlichen Risiken nun wieder alleine
beim Arbeitgeber liegen, der weder auf

den Fortgang noch auf die Fi-
nanzierung des Drittmittelpro-
jekts Einfluss hat.

DHV: Die Herausnahme des
nichtwissenschaftlichen Per-
sonals aus der Drittmittelbe-

fristung ist nach den bisher beim DHV
eingegangenen Rückmeldungen aus
dem Mitgliederkreis in einigen Fällen
durchaus problematisch. Zwar kann das
nichtwissenschaftliche Personal nach
dem Teilzeit- und Befristungsgesetz be-
fristet beschäftigt werden, z.B. mit dem
sachlichen Befristungsgrund eines nur
vorübergehenden betrieblichen Bedarfs.
Gerade in größeren Einheiten – wie bei-
spielsweise in Werkstätten – ist jedoch
die Trennung von Dauer- und Projekt-
aufgaben mit hohem Aufwand verbun-
den und praktisch nicht immer sauber
möglich.

F&L: Hat die Novelle positive oder ne-
gative Auswirkungen auf die Verlänge-
rung der Beschäftigungsdauer wegen
Kindererziehungszeiten (familienpoliti-
sche Komponente)?

KIT: Am KIT haben wir wegen des An-
spruchs auf Verlängerung der Beschäfti-
gungsdauer wegen Kindererziehungszei-
ten zum Schutz der Frauen beschlossen,
vornehmlich den Befristungsgrund der
weiteren Qualifizierung zu vereinbaren.
Dies ist aber bei Drittmittelfinanzierun-
gen immer dann ein Problem, wenn die
Drittmittel – nach einer Unterbrechung
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»Die Drittmittelfinanzierung wirkt
sich auf die arbeitsrechtlichen
 Befristungen aus.«



des Arbeitsverhältnisses – nicht mehr
zur Verfügung stehen. Hier wird dann
letztendlich die Haftung auf die Univer-
sität verlagert.

MPG: Generell sehen wir zusätzliche fa-
milienpolitische Komponenten positiv,
für eine konkrete Beurteilung ihrer Aus-
wirkungen ist es derzeit jedoch noch zu
früh.

DHV: Grundsätzlich hat sich hierzu im
Gesetz nichts geändert, die als positiv zu
erachtende familienpolitische Kompo-
nente ist erhalten geblieben. In Einzel-
fällen hat jedoch die bestehende Unsi-
cherheit im Hinblick auf den Qualifika-
tionszweck zu Problemen geführt.

F&L: Bewerten Sie die mögliche Verlän-
gerung der Befristungsdauer aufgrund
von schweren Erkrankungen oder Be-
hinderung als positiv oder negativ? (fa-
kultativ)

KIT: Derartige Fälle sind Einzelfälle und
wurden auch schon vor Erlass dieser
Regelung in der Regel sozialadäquat ge-
löst. Hier scheint es mir so zu sein, dass
Einzelfälle, die vielleicht nicht adäquat
gelöst wurden bzw. werden konnten, zu
einer grundsätzlichen gesetzlichen Rege-
lung geführt haben.

MPG: Auch diese zusätzlichen Kompo-
nenten sind grundsätzlich positiv zu se-
hen. Für konkrete Bewertungen ist es al-
lerdings auch hierzu noch zu früh.

DHV: Diese ist positiv zu bewerten, da
hierdurch auch Personen, die durch eine
schwere Erkrankung ihre Qualifikation
nicht vorantreiben konnten, die volle
Qualifikationszeit erhalten können. Al-
lerdings ist zuzugeben, dass sich ggf. für
die Personalabteilungen neue Heraus-
forderungen ergeben werden, da diese
bestimmen müssen, wann und in wel-
chem Umfang die Vorschrift genutzt
werden soll.

F&L: Welche Erfahrungen haben Sie bis-
her mit der Anwendung der Neurege-
lung zur Beschäftigung von Hilfskräften
während der Dauer des Studiums ge-
macht?

KIT: Diese Regelung ist eine sinnvolle
Klarstellung. 

MPG: Die eigenständige, klarstellende
Befristungsregelung für studienbegleiten-
de Arbeitsverhältnisse ist zu begrüßen.

Seit der Neuregelung fehlen nun aller-
dings familienpolitische Komponenten,
so dass z.B. Mutterschutzzeiten das Ar-
beitsverhältnis nicht mehr verlängern.

DHV: Die Regelung ist zu begrüßen. Un-
klar ist aber mangels gesetzlicher Rege-
lung die Anwendung auf Altfälle vor der
Novellierung des WissZeitVG.

F&L: Wird die Novelle Ihrer Einschät-
zung nach insgesamt zu einer stärkeren
Nutzung der zulässigen Höchstbefris-
tungsdauer (zwölf bzw. 15 Jahre im Be-
reich der Medizin) oder zu einer Ver-
kürzung der Gesamtbeschäftigungsdau-
er führen?

KIT: Es ist sinnvoll, dass in den Universi-
täten Maßnahmen ergriffen werden, da-
mit nur in begründeten und sinnvollen
Fällen die Höchstbefristungsdauer ausge-
schöpft wird. Spätestens nach einer drei-
jährigen Post-Doktoranden-Phase soll-
ten Betroffene und Vorgesetzte Klarheit
darüber haben, wohin es weiter gehen
soll: eine Karriere in der Wissenschaft,

wobei dies auch in Einzelfällen eine
Dauerstelle als wissenschaftlicher Mitar-
beiter sein kann, oder aber außerhalb
der Universität. Ganz sicher wird die
Höchstbefristungsdauer nun seltener
ausgeschöpft werden, was aber auch gut
ist, denn immerhin ist hier auch die Pha-
se der Familiengründung betroffen.

MPG: Ob die zulässige Höchstbefris-
tungsdauer ausgeschöpft wird, richtet
sich nach den individuellen Erfordernis-
sen zur Qualifizierung der Nachwuchs-
wissenschaftler, dies wird auch nach der
Novelle so bleiben. Das Ziel des Gesetz-
gebers, in diesen Qualifizierungsprozes-
sen unnötige Kurzzeitbefristungen zu
vermeiden, wird dabei durch die Max-
Planck-Gesellschaft mitgetragen und
unterstützt.

DHV: Dies lässt sich noch nicht ab-
schließend vorhersagen. Zu hoffen ist
jedoch, dass das Erfordernis, dass die
Befristung der angestrebten Qualifikati-
on angemessen sein soll, von den Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen
nicht zu eng ausgelegt wird. Ein
schlechtes Signal wäre es, wenn grund-

sätzlich nach Abschluss der maßgebli-
chen Qualifikationsarbeit  – dies gilt ins-
besondere für die Habilitation – keine
weitere Beschäftigung an einer Hoch-
schule mehr möglich gemacht würde,
auch wenn die zulässige Höchstbefris-
tungsdauer im Einzelfall noch nicht aus-
geschöpft ist. Der Gesetzgeber hat ne-
ben Promotion und Habilitation auch
andere Qualifikationszwecke gesehen,
sei es beispielweise der Erwerb von wei-
teren wissenschaftlichen Kompetenzen,
von Kompetenzen im Projektmanage-
ment oder von beruflichen Kompeten-
zen für eine erfolgreiche Karriere außer-
halb der Wissenschaft. Diese sollten in
der Praxis genutzt werden.

F&L: Welche weiteren Neuregelungen
hätten Sie sich im Zusammenhang mit
der Novelle des WissZeitVG ge-
wünscht?

KIT: Keine weiteren Neuregelungen, son-
dern vielmehr mehr Zurückhaltung des
Gesetzgebers und vor allem die Weiter-
geltung der Befristungsmöglichkeit für

nicht wissenschaftli-
ches Personal.

MPG: Wünschens-
wert wären weitere
Klarstellungen gewe-
sen. So sollen zum

Beispiel Arbeitsverträge von bis zu 25
Prozent der Arbeitszeit nicht auf die
Höchstbefristungsdauer angerechnet
werden, weil, so der Gesetzgeber, solche
Arbeitsverhältnisse realistischerweise
nicht zur Qualifizierung genutzt werden
können. Gleichzeitig wird seit der Novel-
le verlangt, dass jedes Arbeitsverhältnis
der Qualifizierung dienen muss. Damit
steht in Frage, ob Arbeitsverhältnisse von
bis zu 25 Prozent überhaupt noch nach
WissZeitVG befristet werden können.

DHV: Eine Klarstellung, dass Zeiten ei-
ner Professurvertretung – sei es im An-
gestelltenverhältnis oder durch öffent-
lich-rechtlichen Auftrag – nicht auf die
zulässige Höchstbefristungsdauer nach
WissZeitVG anzurechnen sind, wäre
hilfreich gewesen.
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Die Fragen beantworteten 

für das Karlsruher Institut für Technologie
die Vizepräsidentin für Personal und Recht
Dr. Elke Luise Barnstedt

für die Max-Planck-Gesellschaft die Leiterin
der Abteilung Personal und Personalrecht
Dr. Angelika Hartmann

für den Deutschen Hochschulverband
Dr. Vanessa Adam, Sven Noack

»Positiv ist, dass die familienpolitische
Komponente erhalten bleibt.«


